Sehr geehrter Herr Möller, Herr Gebhard
Zur Zeit verzeichnen wir weniger „Anzeigewürdige Gestanksbelastungen“, dafür jedoch eine äußerst belastende Geräuschentwicklungen des Abluftgebläses.

Es hat sich eine veränderte Situation entwickelt. Die Gestanksphasen sind zwar vorhanden, jedoch so verdünnt und durch die Wechselwetterlage nicht punktuell wahrnehmbar, so dass wir kaum Möglichkeit sehen, die Polizei einzuschalten, bzw. das Meldesystem zu nutzen.

Als äußerst belastend entwickeln sich die Regelarbeitszeiten, bzw. der Betrieb des dröhnenden Abluftgebläses von 12 – 14 (!) Stunden. Wir verzeichnen vor unserer Haustüre eine Lärmbelastung von 52 dBA. Und das als Dauerton. An einen erholsamen Feierabend ist nicht mehr zu denken. Auch die Samstage werden als lärmende Produktionstage genutzt.
Beispiel: Mi. 30.04.08. Die Anlage wurde um 7.45h in Betrieb genommen. (In der Regel um 7.00h).
Ab 14.25 wurde das Gebiet bei S./O. Wind mit einer enormen Schwefelwolke geflutet und ca. 5 Minuten später folgten sehr intensiv für ca. 15 Minuten stinkende Chemiewolken, die sich anschließend verdünnten. Die kurze Zeit der Kontaminierung reichte aus um über Stunden Atemnot zu verspüren.
Ausgeschaltet wurde die Abluftanlage gegen 21.15h. Tagsüber sahen wir 4 (!) Fahrzeuge auf dem Hof der Betreiberfirma. Incl. des Betreibers und des Vorarbeiters. Gegen 16.00 verlässt die Belegschaft in der Regel die Firma. Zurück bleibt ein lärmendes Abluftgebläse, das kontaminierte Abluft aus einer menschenleeren Firma in die Umwelt bläst.
Sicher ist, das der Betreiber sobald er unter Beobachtung steht, seine Aktivitäten zügelt, bzw. steuert.
Das bedeutet gleichzeitig, dass es richtig ist, eine Dauerüberwachung zu fordern.
Bitte an Sie:

1. Überprüfung einer solchen technischen Möglichkeit. Z. B. eine Sonde, die in den Abluftkamin fest installiert wird und bei Überschreitung von entsprechenden Werten eine Aufzeichnung in Gang setzt. (Olfaktometrische Begehung halten wir nicht für sinnvoll.)
2. Wir halten es für sinnvoll, eine Frequenzanalyse zu erstellen, auch die Möglichkeit von Infraschall in Betracht zu ziehen.

3. Prüfung der Möglichkeit einer Einschränkung der Produktionszeiten/ eingeschaltetes Abluftgebläse, bis 17.00h. Aufgrund der unzureichenden Entfernung der nächsten Wohnbebauung.
Wir sehen es als unumgänglich an, den Dauerton des Gebläses aufzuzeichnen, um ihn den Behördenmitarbeitern abzuspielen. (gerne bei unserem „Abschlussgespräch“ im Juni.) Wir möchten so die Unzumutbarkeit dokumentieren.
Ein Danke im voraus. Mit freundlichen Grüßen B. Plaum u. H. Wagener

Donnerstag, 1. Mai 2008

